nSatzung Uber die Erhebung von Gebuhren fir die
zentralen Schmutzwasser-Entsorgungsanlagen
des Wasserverbandes Lausitz‘!

Schmutzwasser-Gebiuhrensatzung

Praambel

Auf der Grundlage der §§ 5, 15 und 35 der Gemeindeordnung fir das
Land Brandenburg (GO) wvom 15.10.1993 (GVBl. I, 1993, S. 398), zu-
letzt gedndert durch das Gesetz zur Verbesserung der rechtlichen
Rahmenbedingungen kommunaler Daseinsvorsorge im Land Brandenburg vom
7.4.1999 (GVBl. I, 1999, Nr. 6 v. 12.4.1999, S. 90), der §§8 1, 6 und
8 des Gesetzes Uber Kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Branden-
burg (GKG) vom 19.12.1991 (GVBI. I, 1991,

S. 685), i. d. F. des Art. 4 des Gesetzes zur Verbesserung der
rechtlichen Rahmenbedingungen kommunaler Daseinsvorsorge im Land
Brandenburg vom 07.04.1999 (GVBl. I, 1999, S. 90)

i. d. F. der Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes Uber kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 28. Mai 1999 (GVBL.
I, 1999, S. 194), der 8§88 1, 2, 4, 5, 6, 12, 14 und 15 des Kommunal-
abgabengesetzes vom 27.06.1991 (GVBI. I, 1991, S. 200), i. d. F. des
Art. 4 des Gesetzes zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen kommunaler Daseinsvorsorge im Land Brandenburg vom 07.04.1999
(GvB1. I, 1999, S. 90) i. d. F. der Bekanntmachung der Neufassung
des Kommunalabgabengesetzes Brandenburg vom 15. Juni 1999 (GVBl. I,
1999, S. 231), ist diese Schmutzwassergeblihrensatzung durch die Ver-
bandsversammlung des Wasserverbandes Lausitz in ihrer Sitzung am
25.05.2000 beschlossen worden.
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Abschnitt I

Allgemeines

§1

Allgemeines

Der Verband betreibt nach MafRgabe seiner Schmutzwasserentsorgungs-
satzung zentrale Schmutzwasserentsorgungsanlagen (insbesondere Kana-



le, Druckleitungen, Pumpstationen, mechanisch - biologische Klaran-
lagen) als &6ffentliche Einrichtung.

Der Verband erhebt nach MafRgabe dieser Satzung GeblUhren flUr die In-
anspruchnahme und Vorhaltung der &6ffentlichen Einrichtungen der
Schmutzwasserentsorgung. Die GeblUhrenerhebung erfolgt mengenabhidngig
zur Deckung der variablen und fixen Kosten und als GrundgebUhr zur
teilweisen Deckung der fixen Kosten der Schmutzwasserentsorgung.

Abschnitt II

Schmutzwassergebiihr

§ 2
Grundsatz

(1) Fir die Inanspruchnahme und Vorhaltung der &ffentlichen
Schmutzwasserentsorgungsanlagen werden Schmutzwassergeblhren
nach MaRgabe dieser GebUhrensatzung fuir die Grundstiicke erho-
ben, die an die &6ffentlichen Schmutzwasserentsorgungsanlagen
angeschlossen sind. GeblUhrenbestandteil ist auch die vom Ver-
band zu entrichtende Abwasserabgabe.

(2) Die GeblUhr wird als Mengen- und als Grundgebihr erhoben.
Die Grundgeblhr dient dabei der teilweisen Deckung der fixen
Kosten der Schmutzwasserentsorgungsanlagen des Verbandes.

§ 3
Mengengebiihr

(1) Die MengengeblUhr wird flr die Ableitung des Schmutzwassers Uber
Kandle und Druckleitungen und die Behandlung des Schmutzwassers
in den Schmutzwasserbehandlungsanlagen (Klaranlagen) berechnet.
Ableitung und Behandlung werden im Folgenden als Entsorgung be-
zeichnet.

Die GeblUhr fir die Entsorgung von Schmutzwasser wird nach der
Schmutzwassermenge berechnet, die in die &ffentlichen Entsor-
gungsanlagen gelangt. Berechnungseinheit 1st ein Kubikmeter
Schmutzwasser. Die Geblhr betragt ab 01.07.2000

6,02 DM/m?
(3,08 €/m’) .
(2) Als in die oOffentlichen =zentralen Entsorgungsanlagen gelangt
gelten grundsatzlich:
a) die zum Grundstlick im letzten abgelaufenen zwdlfmonatigen

Ablesezeitraum aus Offentlichen Wasserversorgungsanlagen
zugeflihrte und durch Wasserzadhler des Verbandes ermittelte
Wassermenge,

b) die auf dem Grundstiick gewonnene bzw. angefallene und dem
Grundstlck sonst zugefihrte Wassermenge, sofern sie abge-
leitet wird (z. B. aus privaten Wasserversorgungsanlagen),

c) die tatsdchlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen
einer Abwasser- mengenmesseinrichtung.
(3) Als nicht in die oOffentlichen Entsorgungsanlagen abgeleitete

Wassermengen gelten grundsatzlich:



a) die dem Grundstick Uber Gartenzdhler gemessene zugefihrte
Trinkwassermenge aus dem 6ffentlichen Netz fir die Garten-
bewadsserung,

b) die auf dem Grundstlck gewonnene Wassermenge, welche zur

Bewasserung mit
nachfolgender Versickerung eingesetzt wurde.

(4) Hat ein Wasserzadhler nicht richtig oder Uberhaupt nicht ange-
zeigt, so wird die Wassermenge vom Verband unter Zugrundelegung
des Verbrauches des Vorjahres und unter Berlcksichtigung der
begriindeten Angaben des GeblUhrenpflichtigen geschatzt. Haben
Grundstlcke keinen installierten Wasserzdhler, ist mit dem Ei-
gentlimer, unter Zugrundelegung der Nutzungsart des Grundstik-
kes, ein Jahrespauschalbetrag zu ermitteln.

(5) Die Wassermenge nach Abs. 2, Buchst. b) und Abs. 3, Buchst. a)

hat der Geblhrenpflichtige dem Verband fuir den abgelaufenen Be-
messungszeitraum von einem Kalenderjahr innerhalb des folgenden
Monats anzuzeigen. Die Wassermenge ist durch Wasserzahler, die
der GeblUhrenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss, nachzu-
weisen.
Die Wasserzdhler |bzw. Schmutzwasser-Mengenmesseinrichtungen
missen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen und vom
Verband verplombt werden. Wenn der Verband auf solche Messein-
richtungen verzichtet, kann er als Nachweis flr die Wassermenge
prUfbare Unterlagen verlangen. Er ist berechtigt, die Wasser-
mengen zu schitzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt
werden kénnen.

(6) Der Verwaltungsaufwand des Verbandes flUr Wasserzadhlereinrich-
tungen des Kunden (bspw. Gartenzahler) ist ihm in Hbhe von

3,00 DM/Wasserzdhler x Monat
(1,53 €/Wasserzdhler x Monat)

auszugleichen.

(7) Gewerbebetriebe mit einem intensiven Trinkwasserverbrauch fir
die Produktion k&énnen auf begriindeten Antrag und auf Nachweis
fir den produktbezogenen Trinkwasserverbrauch von der dafir re-
levanten Schmutzwassergeblhr befreit werden.

(8) Der Verband kann von dem Abgabenpflichtigen zum Nachweis der
eingeleiteten oder abzusetzenden Schmutzwassermengen sowie des
Verschmutzungsgrades amtliche Gutachten verlangen. Die Kosten
hierfir tragt der Geblhrenpflichtige oder, sofern das Gutachten
zu einer gleichbleibenden oder niedrigen Einstufung fihrt, der
Verband. Zuviel erhobene Geblhren sind zu verrechnen oder zu
erstatten.

(9) Sofern einzelne GeblUhrenschuldner nach der Schmutzwasser-
Entsorgungssatzung unzulassige Schadstoffeinleitungen vornehmen
und sich dadurch die vom Verband zu zahlende Abwasserabgabe er-

héht (Erhéhung der Zahl der Schadeinheiten nach
§ 4 AbwAbgG, Verlust der Abgabenermaffigung nach § 9 Abs. 5 Ab-
wAbgG), werden dem GeblUhrenschuldner die erhdhten Kosten voll
auferlegt.

(10) Die GeblUhr flUr die Ableitung von Niederschlagswasser wird nach
einer gesonderten Satzung geregelt. Flir Kihl- und Dranwasser
erfolgt eine gesonderte Mengenermittlung.



(3)

§ 4
Grundgebihr

Fur die Vorhaltung der O0ffentlichen Schmutzwasser-
Entsorgungsanlagen und der teilweisen Deckung der daraus ent-
stehenden fixen Kosten werden Grundgeblhren unabhangig wvom Um-
fang der tatsachlichen Inanspruchnahme der Schmutzwasserentsor-
gungsanlagen erhoben.

Die Grundgeblhr flUr Grundstlicke mit Kanalanschluss betragt ab
01.07.2000 fir die Vorhaltung der Schmutzwasserentsorgungsanla-
gen bei der Wohnbebauung:

14,52 DM je Monat x Anzahl der Wohnungseinheiten
(7,42 € je Monat x Anzahl der Wohnungseinheiten)

Wohnungseinheit (WE): - ist jede in sich baulich abgeschlos-
sene Wohnung mit eigenem, abschlieffbarem
Zugang mit Klche bzw. Bad. Gleichzusetzen
einer Kiche ist eine Kochnische mit Was-
seranschluss sowie dem Bad eine der Woh-
nungseinheit zugeordnete Dusche oder WC.

Fir die gewerbliche und sonstige Benutzung der o&ffentlichen

Schmutzwasserentsor-

gungsanlagen wird die Grundgeblihr in Abhangigkeit der

TrinkwasserzadhlergrdRe wie

folgt erhoben:

Zahlergrofie
Grundgeblthr
DM €
bis 5 m*/h (Qn 2,5) 64,53 DM/Monat
32,99 €/Monat
bis 12 m3*/h (QOn 6) 96,80 DM/Monat 49,49
€/Monat
bis 20 m3/h (Qn 10) 129,07 DM/Monat
65,99 €/Monat
bis 30 m3/h (Qn 15) 161,33 DM/Monat
82,49 €/Monat
DN 50 mm 322,67 DM/Monat 164,98 €/Monat
DN 80 mm 516,27 DM/Monat 263,96 €/Monat
DN 100 mm 645,33 DM/Monat 329,95 €/Monat
DN 150 mm 968,00 DM/Monat 494,93 €/Monat

(1)

Kleingewerbe in Wohnbauten wird jeweils einer WE gleichgesetzt.

§ 5
Starkverschmutzerzuschlag

Wird 1in die Schmutzwasser-Entsorgungsanlage stark organisch

verschmutztes Schmutz-

(1)

wasser eingeleitet, werden zu dem GebUhrensatz nach § 3
Zuschlage erhoben.



(3)

Voraussetzung flr die Festsetzung der Zuschldge ist, dass

a) das eingeleitete Schmutzwasser einen biologischen Sauer-
stoffbedarf in finf Tagen (BSB,) von Uber 350 mg/l oder
einen chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) von
Uber 600 mg/l aufweist und

b) die jahrliche Einleitmenge an Schmutzwasser mindestens 300
Kubikmeter betragt.

Der Zuschlag (Z) in DM / Euro pro Kubikmeter errechnet sich

nach folgender Formel:

7Z = Schmutzwassergebtthr i. S. v. § 3 (1) x 0,212 (gemess.

BSB_-350 + gemess. CSB-600)

350 600

Ist einer der beiden Summanden im Klammerausdruck der Formel
negativ, so wird er bei der Berechnung des Zuschlages nicht be-
ricksichtigt. Der so errechnete Zuschlag wird auf volle Pfenni-
ge / Cent abgerundet.

Der Berechnung wird die BSB.- und CSB-Konzentration zugrunde
gelegt, die von dem Verband aufgrund eines Messprogrammes uber
den Produktionszeitraum von einer Woche flUr jede Zufthrungs-
stelle ermittelt wird. Die Untersuchungsergebnisse beziehen
sich auf Schmutzwasser in der nicht abgesetzten, homogenisgier-
ten Probe.

Es werden zum Zweck der Berechnung des Zuschlages folgende
Festsetzungen getroffen:

a) Die gemessenen BSB.- und CSB-Konzentrationen gelten ab der
Messung zwei
Jahre lang, danach ist neu zu messen.

b) Bei mehreren Einleitstellen in das Kanalnetz wird der Zu-
schlag flr jede Einleitstelle gesondert berechnet. Die ge-
blihrenpflichtige Wassermenge nach § 3
Abs. 2 wird im Verhaltnis der bei der Messung ermittelten
Wassermengen auf die einzelnen Einleitstellen verteilt.

Macht der GeblUhrenpflichtige geltend, dass sich durch Verande-
rungen an den Entsorgungseinrichtungen oder durch Umstellungen
an der Produktion die BSB.- und CSB-Konzentrationen im Schmutz-
wasser oder die mengenmadffige Verteilung des Gesamtabflusses auf
einzelne ZufUhrungsstellen geandert hat, so fuihrt der Verband
vor Ablauf des in § 5 (5) genannten Zeitpunktes auf Antrag und
auf Kosten des GeblUhrenschuldners eine zusatzliche Messung
durch. Ist der GeblUhrenpflichtige seiner Anzeigepflicht im Sin-
ne der §§ 11 und 12 nicht nachgekommen, hat er Schadenersatz zu
leisten in Hbhe der anteiligen Nachforschungs- bzw. Kontrollko-
sten des Verbandes. Die Messergebnisse werden der Geblhren-
schuld ab dem mutmaRlichen Zeitpunkt der Anderung oder Umstel-
lung zugrunde gelegt.

§ 6
Geblihrenpflichtige



GeblUhrenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der
O0ffentlichen Einrichtung der Schmutzwasserentsorgung Eigentlmer
des jeweiligen Grundsticks ist. Ist flr ein Grundstick ein Erb-
baurecht bestellt, so tritt an die Stelle des Grundstlckseigen-
tUmers der Erbbauberechtigte. Ist flUr das Grundstick weder ein
Eigentlimer noch ein Erbbauberechtigter zu ermitteln, so ist ge-
bihrenpflichtig der Verfligungs- oder Nutzungsberechtigte. Der
Verband ist auch berechtigt, diejenigen als GeblUhrenpflichtige
heranzuziehen, die die mit der 6ffentlichen Einrichtung gebote-
ne Leistung in Anspruch nehmen.

Beim Wechsel des Eigentlimers geht die GeblUhrenpflicht mit dem
Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf den neuen Verpflichteten
Uber, Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Wenn der bishe-
rige Verpflichtete die Mitteilung hierlber versdumt, so haftet
er flUr die Geblhren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der
Mitteilung beim Verband anfallen, neben dem neuen Verpflichte-
ten.

Mehrere GeblUhrenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 7

Entstehung und Beendigung der Gebiihrenpflicht und Gebiihrenschuld

(1)

Die GeblUhrenpflicht der Mengengeblhr entsteht, sobald der of-
fentlichen Schmutzwasserentsorgungsanlage von dem Grundstlick
Schmutzwasser zugefihrt wird bzw. der Grundgeblhr, sobald der
O0ffentlichen Schmutzwasserentsorgungsanlage von dem Grundstlck
i. V. m. dem Anschluss- und Benutzungszwang Schmutzwasser zuge-
fihrt werden kann. Die JahresgeblUhrenschuld entsteht jeweils mit
Ablauf des Erhebungszeitraumes nach § 8 dieser Satzung.

Die GeblUhrenpflicht erlischt, sobald der Grundstlcksanschluss
beseitigt wird oder die Zufihrung von Schmutzwasser auf Dauer
endet. Endet das Benutzungsverhaltnis vor Ablauf des Erhebungs-
zeitraumes, entsteht die Geblhrenschuld mit Ende des Benutzungs-
verhdltnisses.

§ 8
Erhebungszeitraum

Der Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die
GeblUhrenschuld entsteht. Bei Entstehung der GeblUhrenpflicht
wahrend eines Kalenderjahres ist der Rest des Kalenderjahres
der Erhebungszeitraum.

Soweit die GeblUhr nach den durch Wasserzdhler ermittelten Was-
sermengen erhoben wird, gilt als Berechnungsgrundlage fir den
Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der vorausgegangenen Ab-
leseperiode.

§ 9
Veranlagung und Falligkeit



(1) Die nach dieser Satzung zu erhebenden GeblUhren werden nach Ent-
stehung der GeblUhrenschuld mit (Jahres-) GeblUhrenbescheid fest-
gesetzt und sind 14 Tage nach Bekanntgabe des Geblihrenbeschei-
des fallig.

(2) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes abzurechnenden Ge-
biihren nach
Absatz (1) sind zweimonatige Abschlagsbetrdge zu zahlen. Die
Hohe dieser Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach der be-
zogenen Trinkwassermenge des Vorjahres festgesetzt, wobei die
Uber einen separaten Gartenzadhler ermittelte Trinkwassermenge
nicht berlcksichtigt wird. Die Abschlagszahlungen werden in der
im Bescheid genannten HOhe jeweils zum 15. Februar, 15. April,
15. Juni, 15. August, 15. Oktober und
15. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres fallig.

(3) Entsteht die GeblUhrenpflicht erstmals im Laufe eines Kalender-
jahres, so wird der Abschlagszahlung diejenige Wassermenge zu-
grundegelegt, die der pauschalierten personenbezogenen Durch-
schnittsmenge entspricht.

§ 10
Verletzung der Gebiihrenpflicht

(1) Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nach Fallig-
keit der Geblhr nicht nach, so gerdt er in Verzug mit der
Folge, dass ein Mahnverfahren eingeleitet wird.

(2) Es koénnen folgende Mahnstufen wirksam werden:
a) Zahlungserinnerung
Dem Geblhrenschuldner werden 1,10 DM (0,56 €) an Auslagen
berechnet.
b) 1. Mahnung
Der GeblUhrenschuldner wird auf die mdglichen Folgen bei
Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung auf-
merksam gemacht und es werden MahngeblUhren nebst weiteren
Auslagen berechnet.
- Auslagen 1,10 DM (0,56 €)
- Mahngeblhr bei einer Forderung bis einschlieRlich
100,00 DM (51,13 €): 3,00 DM (1,53 €)
- Mahngeblhr bei einer Forderung Uber
100,00 DM (51,13 €): 1 % des Betrages Uber 100,00 DM
(51,13 €)
- Kassierungsbemihungen: 50,00 DM (25,56 €)
- Sdumniszuschlage: 1 % der Forderungshdhe je Monat

(3) Die durch den Verbandsvorsteher vereidigten Vollziehungsbeauf-

tragten des Verbandes vollstrecken die &ffentlich rechtlichen
Forderungen des Wasserverbandes Lausitz.

Abschnitt III

Allgemeine Vorschriften



§ 11
Auskunftspflicht

Die GebUhrenpflichtigen, ihre Vertreter und Nutzer des Grund-
stlcks, haben dem Verband jede Auskunft zu erteilen, die fur
die Festsetzung und Erhebung der GeblUhren erforderlich ist.

Der Verband kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1
verpflichteten Personen haben dies zu ermdglichen und in dem
erforderlichen Umfange Hilfestellung zu leisten sowie den frei-
en Zutritt zum Wasserzdhler, zu Eigenwasseranlagen und Grund-
stlcks-entsorgungsanlagen zu ermdglichen.

Sind die geforderten Angaben und Nachweise nicht fristgerecht
zu ermitteln, so werden die flir den Erhebungszeitraum anzuset-
zenden Wassermengen geschatzt.

§ 12
Anzeigepflicht

Jeder Wechsel der Rechtsverhdltnisse am Grundstlck ist dem Ver-
band sowohl vom bisherigen als auch vom neuen Abgabenpflichti-
gen innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

Sind auf dem Grundstlck Anlagen vorhanden, die die Berechnung
der Abgaben beeinflussen, so hat der GeblUhrenpflichtige dies
unverzliglich dem Verband schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Ver-
pflichtung besteht fUr ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen,
geandert oder beseitigt werden.

Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Erhebungszeitraumes die
Schmutzwassermenge um mehr als 50 v. H. der Schmutzwassermenge
des Vorjahres erhdhen oder ermaRigen wird, so hat der Geblhren-
pflichtige hiervon dem Verband unverzliglich Mitteilung zu ma-
chen. Dies gilt sinngemaf fiir Anderungen fur den Starkver-
schmutzerzuschlag gemdf? § 5 relevanten Inhaltsstoffe des
Schmutzwassers.

§ 13
Datenverarbeitung

Zur Ermittlung der GeblUhrenpflichtigen und zur Festsetzung und Erhe-
bung der GeblUhren nach dieser Satzung ist die Verarbeitung folgender
hierfir erforderlicher personen- und grundstlcksbezogener Daten ge-
mafd der Vorschriften der Datenschutzgesetze beim Verband bzw. bei
den Mitgliedsgemeinden zulassig:

Grundstlckseigentlmer, GrundstlicksgrdfRe, Katasterbezeichnung,

Anschrift des Eigentlimers, Wasserverbrauchsdaten.

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsdtzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 1 dem WAL die Wassermenge fir den
abgelaufenen



Bemessungszeitraum von einem Kalenderjahr innerhalb der

folgenden 2 Monate
nicht schriftlich oder falsch anzeigt,

2. entgegen § 11 Abs. 1 die flr die Festsetzung und Erhebung
der Abgaben erforder-
lichen Auskunfte nicht erteilt,

3. entgegen § 11 Abs. 2 verhindert, dass der WAL und dessen Be-

auftragte an Ort und
Stelle ermitteln koénnen und die dazu erforderliche Hilfe

verweigert,

4. entgegen § 12 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhdltnisse am

Grundstlck nicht
innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt,

5. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 nicht schriftlich anzeigt, dass
Anlagen auf dem Grund-
stlick vorhanden sind, die die Berechnung der Abgabe beein-
flussen,

6. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 2 die Neuanschaffung, Anderung
oder Beseitigung
solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbufRe bis zu 10.000,00
DM (5.000,00 €) geahndet werden.

§ 15
Harteklausel

Zur Vermeidung besonderer Harten kann der Verband im Einzelfall auf
Antrag Befreiungen oder Teilbefreiungen von der Geblihrenpflicht ge-
wahren. Die Befreiung kann befristet oder unter Bedingungen und Auf-
lagen erteilt werden. Ein Anspruch auf Befreiung besteht nicht.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.07. 2000 in Kraft. Gleichzeitig tritt die

Schmutzwassergeblhrensatzung des Wasserverbandes Lausitz vom
22.04.1999 zum 01.07.2000 aufler Kraft.

Senftenberg, den 26. Mai 2000

gez. gez.
Heinze Rublack
Vorsitzender der Verbandsversammlung Verbandsvorsteher

10



	Schmutzwasser-Gebührensatzung
	Präambel
	Grundsatz
	
	_____________________________________DM______________________•_______


	Verletzung der Gebührenpflicht
	Vorsitzender der Verbandsversammlung		Verbandsvorsteher

